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Auf der Grundlage des § 100 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-

setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 

ist, erlässt die Landeshauptstadt Dresden als untere Wasserbehörde 

folgende Anordnung als 

Allgemeinverfügung

Geltungsbereich: Die Allgemeinverfügung gilt für alle oberirdischen 

Gewässer im Gebiet der Landeshauptstadt Dresden, die den wasser-

rechtlichen Vorschrift en unterliegen. Ausgenommen ist die Bundes-

wasserstraße Elbe.

Aufhebung der Beschränkung der Wasserentnahmen aus den 

oberirdischen Gewässern:

1. Die Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Wasserentnahme 

aus oberirdischen Gewässern vom 12. August 2024 wird aufgehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe im 

Dresdner Amtsblatt in Kraft .

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 

der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet 

sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden.

Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Beschränkung der 

Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern

Vollzug der Wassergesetze


